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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 1

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 

Lage:
Teilgeb.-Nr.: 1  "Ölberg"; östlich von Schriesheim
Begründung:
Aufgrund der über die ursprüngliche Grenze hinausgehenden Flächen des seltenen und prioritären Wald-
Lebensraumtyps 9180* (Schlucht- und Hangmischwälder) wurde dieser Bereich hinzugenommen.

N
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Lage:
Teilgeb.-Nr.: 1 "Ölberg";  nordöstlich von Dossenheim
Begründung:
zu 2:
zu 3:

Der Bereich wurde aufgrund der Bebauung der Fläche aus der Kulisse herausgenommen.
Das Gebiet wurde an die Vogelschutzgebietsgrenze angepasst, der neue Verlauf folgt der Intention der
vorläufigen Grenzziehung.
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 2+3

N
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aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 4

N
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Lage:
Teilgeb.-Nr.: 4 "Hohe Wald/ Weittal";  
Zwischen dem Birkenbächle und Rippenweier, am östlichen Ausläufer des Kanzelbergs
Begründung:
Die vorläufige Grenzziehung wurde mit dem neuen Grenzverlauf an die Flurstücksgrenze angepasst.

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 5

N
0 50 100 150 Meter

Lage:
Teilgeb.-Nr.: 4 "Hohe Wald/ Weittal"; 
Zwischen dem Birkenbächle und Rippenweier, am Eselsbächle, im Gewann "Wolfenklinge"
Begründung:
Die vorläufige Grenzziehung wurde mit dem neuen Grenzverlauf an die Flurstücksgrenze angepasst.

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 6

N
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Lage:
Teilgeb.-Nr.: 4 "Hohe Wald/ Weittal"; 
Zwischen dem Birkenbächle und Rippenweier, am Eselsbächle, im Gewann "Müller`s Gut"
Begründung:
Die vorläufige Grenzziehung wurde mit dem neuen Grenzverlauf an die Flurstücksgrenze angepasst.

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 7

N
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Lage:
Teilgeb.-Nr.: 4 "Hohe Wald/ Weittal"; 
Zwischen dem Eselsbächle und Rippenweier, im Gewann "Hohwiese"
Begründung:
Die vorläufige Grenzziehung wurde mit dem neuen Grenzverlauf an die Flurstücksgrenze angepasst.

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 8

N
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Lage:
Teilgeb.-Nr.:7 "Heiligkreuz"; 
Zwischen dem Atzelbach und Rittenmeier, im Gewann "Säumersklamm "
Begründung:
Der Bereich wurde aufgrund der einheitlichen Nutzung der angeschnittenen Fläche hinzugenommen.

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 9

N
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Lage:
Teilgeb.-Nr.: 8 "Rippenweier"; östllich Rippenweiers, im Gewann "Allbach"
Begründung:
Ein größerer als Acker bewirtschafteter Bereich unmittelbar an der vorläufigen Außengrenze wurde
herausgenommen.

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 10

N
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Lage:
Teilgeb.-Nr.: 9 "Göllhecke"; zwischen Rittenmeier und Rottmannsberg, im Gewann "Göllhecke"
Begründung:
Angeschnittene einheitlich genutzte Flurstücke wurden herausgenommen, da eine Hereinnahme der Intention
der vorläufigen Grenzziehung widersprochen hätte.

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 11

N
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Lage:
Teilgeb.-Nr.: 11 "Ritschweier"; 
Am östlichen Ortsrand  von Ritschweier, im Gew. "Vorderer und Hinterer Berg"
Begründung:
Die vorläufige Grenzziehung war hier nicht sinnhaft, der neue Grenzverlauf wurde an die Flurstücksgrenze
angepasst.

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 12

N
0 50 100 150 Meter

Lage:
Teilgeb.-Nr.: 11 "Ritschweier"; 
Am südöstl. Ortsrand von Ritschweier, südl. des Gew. "Vorderer und Hinterer Berg"
Begründung:
Die vorläufige Grenzziehung war hier nicht sinnhaft, der neue Grenzverlauf wurde an die Flurstücksgrenze
angepasst.

aus dem FFH-Gebiet herausgenommene Flächen

zu dem FFH-Gebiet hinzugekommene Flächen

vorläufige Außengrenze des FFH-Gebiets (urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)
aktuell präzisierte Außengrenze des FFH-Gebiets (abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 13

N
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aus dem Vogelschutzgebiet herausgenommene Flächen

vorläufige Außengrenze des Vogelschutzgebiets 
(urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)

zu dem Vogelschutzgebiet hinzugekommene Flächen

aktuell präzisierte Außengrenze des Vogelschutzgebiets
(abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Lage:
Teilgeb.-Nr.: 1 "Ölberg"; östlich von Schriesheim
Begründung:
Aufgrund weiterer randlicher Vorkommen des Mittelspechtes wurde die Kulisse nach Norden erweitert.

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 
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Pflege- und Entwicklungsplan für die NATURA 2000-Gebiete 6518-341 "Odenwald bei
Schriesheim" und 6518-401 "Bergstraße Dossenheim - Schriesheim"

Grenzänderung 14

N
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Lage:
Teilgeb.-Nr.: 1 "Ölberg"; östlich von Dossenheim, an der Talstraße
Begründung:
Aufgrund weiterer randlicher Vorkommen des Mittelspechtes wurde die Kulisse nach Osten erweitert.

aus dem Vogelschutzgebiet herausgenommene Flächen

vorläufige Außengrenze des Vogelschutzgebiets 
(urspr. abgegrenzt i. M. 1:25.000)

zu dem Vogelschutzgebiet hinzugekommene Flächen

aktuell präzisierte Außengrenze des Vogelschutzgebiets
(abgegrenzt i. M. 1:5.000)

Detailkarten werden nur für Grenzänderungen über 50 m Breite erstellt. 


